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Hinweis: 
Folgende umweltbezogene Informationen wurden bislang bei der Erarbeitung 
des Vorentwurfs berücksichtigt: 
- Kartierung der Art- und Biotopausstattung des Untersuchungsgebiets (vgl. An-
lage Bestands- und Konfliktplan), 
- Landschaftsplanentwurf der Gemeinde Willingen (Upland) 2012, 
- Sichtung frei zugänglicher Umweltinformationen (z.B. Natureg, Gruschu, Bo-
denviewer, Geodaten Hessen). 
Die frühzeitigen Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
dienen der Information sowie der Sammlung planungsrelevanter Hinweise und 
Anregungen von öffentlichen und privaten Akteuren - nach Abschluss der früh-
zeitigen Beteiligungsverfahren werden alle umweltrelevanten Informationen im 
vorliegenden Umweltbericht ergänzt und im Rahmen der Beteiligungsverfahren 
nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zur erneuten Stellungnahme vor- bzw. 
ausgelegt. 
 
 

1 Zusammenfassung der Umweltprüfung 
- wird noch ergänzt - 

 
Tabelle 1: Zusammenfassung – Erheblichkeit von Umweltauswirkungen. 

Schutzgut: Spezifische Anforderungen zu 
beachten: 

Erheblichkeit/ 
Kompensati-
onserfordernis: 

Biologische Vielfalt    
Boden   
Klima und Luft   
Kultur- und Sachgüter   
Landschaft   
Mensch   
Wasser   
Wechselbeziehungen   
Verm. von Emissionen/ Entsorgung   
Erneuerbare Energien   

 
 

Skala der resultierenden Erheblichkeit: 

x starke Konfliktsituation vorhanden (Beeinträchtigung nicht vollständig ausgleichbar/ überwindbar) 
-- mäßige Konfliktsituation vorhanden (spezifische Maßnahmen erforderlich, aber ausgleichbar/ überwindbar) 
- geringe Konfliktsituation vorhanden (allgemeine Maßnahmen erforderlich, aber ausgleichbar/ überwindbar) 
± keine/ sehr geringe Aufwertung oder Konflikt (grünordnerische Gestaltungsgebote) 
+ geringe bis mäßige Schutzgutaufwertung 
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2 Einleitung 
„Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine 
Umweltprüfung durchgeführt, in der die einschlägigen Schutzgüter ermittelt und beur-
teilt werden. In Anpassung an die Planungsebene werden dann die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen von Vorhaben und Projekten ermittelt und in einem 
Umweltbericht zum Bauleitplan gem. Anlage 1 zum Baugesetzbuch (BauGB) be-
schrieben und bewertet. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwär-
tigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und 
Detaillierungsgrad des Bauleitplans „angemessener Weise verlangt werden kann.“ 
Die Anforderungen an die Umweltprüfung ergänzen und überschneiden sich mit denen 
an die Landschaftsplanung im Bauleitverfahren. Die Landschaftsplanung nimmt Bezug 
auf die gesetzlichen Anforderungen aus dem Naturschutzrecht zur Erhaltung der Funk-
tionen des Naturhaushalts und der Landschaft. 
Das Bundesnaturschutzgesetz schreibt in § 1ff BNatSchG vor, dass im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts als Lebensgrund-
lage des Menschen nachhaltig zu sichern ist. In Siedlungen sind Teile von Natur und 
Landschaft, auch begrünte Flächen und deren Bestände, in besonderem Maße zu 
schützen und zu entwickeln. 
Luftverunreinigungen, Licht- und Lärmeinwirkungen sind, auch durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, gering zu halten. Beeinträchtigungen des 
lokalen und regionalen Klimas sind zu vermeiden, die Möglichkeiten zur Nutzung rege-
nerativer Energien sind auszuschöpfen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auch 
durch landschaftspflegerische Maßnahmen auszugleichen oder zu mindern. Die Vege-
tation ist im Rahmen einer ordnungsgemäßen Nutzung zu sichern; unbebaute Flächen, 
deren Pflanzendecke beseitigt worden ist, sind wieder standortgerecht zu begrünen. 
Die wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften sind als Teil des 
Naturhaushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schüt-
zen. Ihre Lebensstätten und Lebensräume (Biotope) sowie ihre sonstigen Lebensbe-
dingungen sind zu erhalten, zu entwickeln und wiederherzustellen. Die besonderen 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen des BNatSchG zum Tötungs-, Störungs- und 
Zerstörungsverbot sind der kommunalen Abwägung nach § 1(6) BauGB nicht zugäng-
lich. Soweit Risiken bekannt werden, die einer späteren Planumsetzung entgegenste-
hen, ist eine Folgenbewältigung bereits auf Ebene der Bauleitplanung sicherzustellen. 
Die historische und kultürliche Eigenart des Orts- und Landschaftsbildes und die land-
schaftsgebundenen Erholungsmöglichkeiten sind zu erhalten. 
Im Hinblick auf die naturschutzrechtlichen Auswirkungen von Plänen sind die erwartba-
ren Verbesserungen oder Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft gemäß 
§ 1 BauGB darzustellen und die Möglichkeiten der erforderlichen Maßnahmen zur Ein-
griffsvermeidung und Minderung sowie von Ausgleich und Ersatz aufzuzeigen. 
 

2.1 Inhalt und Ziel des Bebauungsplans 

2.1.1 Lage des Plangebietes und Übersicht 
Es sollen die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die geplante Verlagerung 
des Betriebsstandortes eines örtlichen Forstwirtschaftsbetriebes auf eine rd. 1,8 ha 
große Fläche geschaffen werden. Diese liegt auf dem Geländesattel im nordwestlichen 
Anschluss an den bestehenden Gewerbepark Rattlar. 
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Bereits im Vorfeld wurde in Absprache 
mit der Unteren Naturschutzbehörde 
das nördliche Wäldchen aufgrund be-
sonderer arten- und naturschutzfachli-
cher Konfliktlage aus dem Geltungsbe-
reich herausgenommen. 
Das Plangebiet umfasst somit im We-
sentlichen eine intensiv genutzte Mäh-
weide im nordwestlichen Drittel, wäh-
rend in der restlichen Fläche eine Ein-
saat aus Futterpflanzen vorgenommen 
wurde. Entlang der Nordwestgrenze 
verläuft scheinbar eine Drainage, nörd-
lich des Geltungsbereichs wurden 
feuchtere Bereiche kartiert. 
 

Tabelle 2: Kurzübersicht des Planungsgebiets 

Landkreis: Waldeck-Frankenberg 
Kommune: Gemeinde Willingen (Upland) 
Gemarkung: Rattlar 
Flur/ Flurstück: Flur 4  

Flurstück: 220/55, 221/55, 135/3 tlw.  
Rechts-Hoch-Wert, Raster: 474957, 5684524 
Exposition/ Höhe m ü. NHN: Geländesattel, schwach nordwest bzw. südost ge-

neigt/ rd. 600 m ü. NHN. 
Größe: rd. 1,8 ha.  

 

 
Abbildung 1: Lage - Ausschnitt OpenTopoMap 

 
Abbildung 2: Plangebiet auf Luftbildbasis - Ausschnitt DOP, HVBG 
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2.1.2 Ziel und Zweck der Planung1 
Das Plangebiet wird vollständig als "Gewerbegebiet" festgesetzt, entlang der West- 
und Nord-Flanken sind 5 m breite Randeingrünungstreifen zu entwickeln. Die verkehr-
liche Erschließung erfolgt über den auszubauenden Wirtschaftsweg im Osten, der in 
der südlichen Fortführung bereits der Erschließung des bestehenden Gewerbeparks 
dient. 
Die konkreten Festsetzungen sind der "Planzeichnung" sowie den "Textlichen Festset-
zungen" zum Bebauungsplan zu entnehmen, die Begründung enthält eine genaue Flä-
chenbilanz sowie Erläuterungen zu den einzelnen Regelungen (siehe dort). 
 

 

2.2 Darstellung der relevanten Umweltschutzziele 

2.2.1 Übergeordnete Planwerke 
Tabelle 3: Aussagen übergeordneter Planwerke und Art der Berücksichtigung im Bauleitplan 

Fachpläne Festlegungen, bei der Aufstellung des Bauleitplans zu 
beachten 

Regionalplan Nordhes-
sen (RPN 2009): 

Durch Flächentausch werden die Darstellungen des RPN an 
das vorliegende Planungsziel angepasst. 

Flächennutzungsplan 
(FNP): 

„Fläche für die Landwirtschaft", tlw. Grünland 
--> FNP-Änderung erfolgt im Parallelverfahren 

Landschaftsplanentwurf 
(2012): 

Kompensationsfläche: Grünland Neueinsaat auf Flst. 221/55, 
„Höhekopf-Loipe“ entlang der Erschließungsstraße, 

Bebauungsplan: Südlich angrenzend liegen die Bebauungspläne für den be-
stehenden Gewerbepark Rattlar - die Fläche selbst wurde 
noch nicht mit einem Bebauungsplan überschrieben. 

 
 

1 Detailbeschreibung, Flächenbeanspruchung sowie Festsetzungen/ Darstellungen vgl. Begründung zum Bauleitplan. 

 
Abbildung 3: Plangebiet - eigene Aufnahme von SW nach NO, 06/2023 
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Die Festlegungen der übergeordneten Planwerke fließen in die einzelnen Schutzgutbe-
trachtungen ein und werden bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt. 
 

2.2.2 Spezifische gesetzliche Anforderungen im Planbereich 
Tabelle 4: Fachgesetze (schutzgutbezogen) 

Schutzgut Spezifische gesetzliche Anforderungen, im Bauleitplan zu 
beachten 

Biologische Vielfalt2 vgl. Anlage 1: "Lageplan zur Biotop- und Realnutzung" 
Für das Flst. 221/55 liegt ein Natureg-Eintrag als Kompensati-
onsfläche (Grünland Neuansaat) vor. 
 
Das Wäldchen nördlich des Plangebiets wurde aufgrund der 
Arten-/Biotopausstattung im Vorfeld bereits aus dem Geltungs-
bereich herausgenommen. 

Boden Böden mit Archivfunktion, Wald mit Bodenschutzfunktion, Ge-
otope, Bodendenkmäler sowie Altlasten oder Ablagerungen und 
andere Bodenkontaminationen sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand im Plangebiet nicht bekannt. 

Klima und Luft Besondere Klimafunktionen sind nach Regionalplan und Land-
schaftsplanentwurf (2012) nicht betroffen 

Kultur- und Sachgü-
ter 

Schutzgebiete/ Schutzobjekte sind nicht betroffen. 

Landschaft Besondere Landschaftsbildfunktionen sind nach Regionalplan 
und Landschaftsplanentwurf (2012) nicht betroffen. 

Mensch Der Geltungsbereich liegt in den Grenzen des großräumlichen 
Naturparks "Diemelsee". Die Schutzkategorie des Naturparks 
hat jedoch einen nichtrestriktiven Charakter, im Vordergrund 
steht der Schutz- und Entwicklungsapell. 

Wasser Überschwemmungsgebiete, natürliche Oberflächengewässer, 
Gewässerrandstreifen und Grundwasserschutzgebiete werden 
von der Planung nicht berührt. 

 
(Quellen: Bestandsaufnahme, Naturegviewer Hessen, Bodenviewer Hessen, Geoportal Hes-
sen, GruSchu Hessen, Hochwasserrisikomanagementplan-Viewer, Regionalplan, Flächennut-
zungsplan) 

 
  

 
2 Nach § 34 (1) BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines 
NATURA 2000 – Gebiets hin zu überprüfen. Die Prüfung ist gem. § 16 Abs. 1 HAGBNatSchG unselbstständiger Teil 
des Verwaltungs- oder Planungsverfahrens (außer in den Fällen des § 34 Abs. 6 Satz 1 des BNatSchG); sie wird von 
der dafür zuständigen Stelle im Benehmen mit der Naturschutzbehörde der gleichen Verwaltungsstufe durchgeführt. 
Nach § 67 BNatSchG kann die Naturschutzbehörde von den Verboten und Geboten des Gesetzes und der aufgrund 
des Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften auf Antrag Befreiungen gewähren. 
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3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen gem. § 2 Abs. 4 
Satz 1 BauGB 

3.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands 

3.1.1 Schutzgutbezogene Bestandsaufnahme (Basisszenario) 

3.1.1.1 Biologische Vielfalt 
Die Kartierung der Vegetation und Biotopausstattung des Untersuchungsgebiets erfolgt 
im Rahmen einer Begehung. Die Differenzierung und Bewertung erfolgt anhand der 
Vegetations- und Nutzungsstruktur sowie der zum Untersuchungszeitpunkt erkennba-
ren Pflanzenarten-Ausstattung, die Abgrenzung von Biotoptypen folgt der Kompensati-
onsV des Landes Hessen in der Neufassung vom Nov. 2018. 
Im Rahmen der Tierarten-Erhebungen, die durch automatisierte Fledermaus- und Vo-
gelerfassung ergänzt wurde, wurden sog. Allerweltsarten“ dokumentiert, nicht aber 
Arten mit besonderem lokalem Erhaltungswert. 
Die Aufnahmen fanden zwischen Juni und August 2023 statt, die Ergebnisse sind in 
der Anlage 1 „Lageplan zur Biotop- und Realnutzung“ zusammengefasst dargestellt. 
Hinweis rechtliche Bindung: 
Für das Flst. 221/55 liegt ein Natureg-Eintrag als Kompensationsfläche (Grünland 
Neuansaat) vor.  
 

3.1.1.2 Boden 
Die Gemarkung Usseln liegt in der naturräumlichen Einheit Inneres Upland. Das Up-
land hat infolge der tiefen Erosionsbasis des Edertales eine sehr starke Zertalung und 
Auflösung der ehemaligen Hochlagen erfahren. Diese intensiven Erosionsvorgänge 
haben eine der am stärksten reliefierten Gebirgslandschaften Hessens mit außeror-
dentlich unruhigen Geländestrukturen hervorgebracht. Ausgangssubstrat der Boden-
bildung sind Tonschiefer, Sandsteine und Kieselschiefer aus dem Mitteldevon. 

Tabelle 5: Bodenfunktionsbewertung nach Bodenviewer Hessen 

Bodenfunktionen: Funktionsbewertung der Teilflächen: 
Teilflächen Nr. 1 
(~4.200m2) 

Teilflächen Nr. 2 
(~11.300m2) 

Teilfläche Nr. 3 
(~2.850m2) 

Gesamtbewertung sehr gering gering sehr gering 
Standorttypisierung mittel mittel mittel 
Ertragspotenzial gering mittel gering 
Feldkapazität gering gering sehr gering 
Nitratrückhaltevermögen gering gering sehr gering 

 
Nach der bodenfunktionalen Gesamtbewertung gem. Bodenviewer Hessen handelt es 
sich um sehr gering bis gering eingestufte Flächen: Hinsichtlich Feldkapazität und Nit-
ratrückhaltevermögen werden die Flächen mit sehr gering bis gering eingestuft, das 
Ertragspotential wird mit gering bis mittel angegeben (rd. die Hälfte der Fläche: Grün-
land-/ Ackerzahl > 15 <= 20). Letzteres weist i.V.m. der Topographie sowie dem bei 
der örtlichen Begehung festgestellten Scherbenreichtum der Böden auf eher flach-
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gründige Bedingungen hin - dies drückt sich auch in der Bewertung der Standorttypi-
sierung (biotische Lebensraumfunktion3) aus, welche abweichend von den anderen 
Faktoren durchgängig besser mit mittel bewertet wird. 

Die natürliche Erosionsgefährdung ist 
auf dem Sattel gering bis mittel, in den 
hangigeren Bereichen im Nordwesten 
und Osten wird sie mit hoch bis sehr 
hoch angegeben (Bodenviewer Hes-
sen). Innerhalb des Wäldchens sowie in 
Flst. 221/55 bzw. innerhalb der ganzen 
nach Südwesten entwässernden flachen 
Hangmulde weist der Bodenviewer auf 
feuchte Bodenbedingungen hin, was bei 
der Kartierung zumindest in den Flst. 
222/55 und 56/3 bestätigt wurde. 
Auf Grund der langen agrarischen 
Vornutzung der Fläche ist von bereits 
sehr starken und wesentlichen Beein-
trächtigungen des Bodengefüges, des 
Wasser- und Nährstoffhaushaltes (Bo-
denverdichtung, Melioration, Düngung, 

etc.) und damit auch der natürlichen Speicher- und Reglerfunktion auszugehen, die 
Böden können bezüglich ihres Hemerobiegrades demnach als euhemerob eingestuft 
werden. 
 

3.1.1.3 Klima und Luft 
Die Lage des Plangebiets im Rothaargebirge ist gekennzeichnet durch hohe, nahezu 
ganzjährig verteilte Niederschläge mit Maximum in den Wintermonaten, Minimum im 
März sowie niedrigen Durchschnittstemperaturen. Gemäß Landschaftsrahmenplan 
Nordhessen 2000 (LRP 2000) liegt der mittlere Jahresniederschlag bei über 1.000 mm, 
es herrschen Westwindlagen vor (Becker, G.; Mayr, A.; Temlitz, K. 1989). 
Freizuhaltende Flächen aus Gründen des Klimaschutzes sind nicht betroffen (RPN 
2009, LRP 2000), den Freiflächen kann aber eine örtliche Funktion zur Kaltluftentste-
hung zugeordnet werden und aufgrund der windoffenen Hochlage herrscht ein eher 
raueres Geländeklima vor. 
 

3.1.1.4 Kultur- und Sachgüter 
Im Plangebiet sind, über den Wert von Grund und Boden keine kulturellen oder sachli-
chen Werte dokumentierbar. Da die Gemeinde Willingen eine sehr hohe geschichtliche 
Kontinuität aufweist, ist jedoch prinzipiell mit Bodenfunden zu rechnen, die bei einer 
baulichen Entwicklung zutage treten können. 
Allerdings liegt das Baugebiet innerhalb der Umgebungsschutzzone nach § 16 DSchG 
der Schwaleburg, einer der „größten Wallburgen Westdeutschlands“ (Wanderkarte 

 
3 „Der Boden, insbesondere sein Wasser- und Nährstoffhaushalt, ist neben den klimatischen, geologischen und geo-
morphologischen Verhältnissen der entscheidende Faktor für die Ausprägung und Entwicklung von Pflanzengemein-
schaften. Böden mit extremen Wasserverhältnissen (sehr nass, sehr wechselfeucht oder sehr trocken) weisen ein 
hohes bodenbürtiges Potenzial zur Entwicklung wertvoller und schützenswerter Pflanzenbestände auf.“ (Auszug: Me-
thodendokumentation zur bodenfunktionsbezogenen Auswertung von Bodenschätzungsdaten, Bodenviewer Hessen) 

 
Abbildung 4: Bodenfunktionale Gesamtbewertung - Auszug 
Bodenviewer Hessen 
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Willingen 1 : 25.000). In der Umgebung der Planfläche sind bereits großflächige Ge-
werbeanlagen in Betrieb. 
 

3.1.1.5 Landschaft 
Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Haupteinheitengruppe "Bergisch-
Sauerländisches Gebirge (Süderbergland)", innerhalb der naturräumlichen Hauptein-
heit "Hochsauerland (Upland)". Die Fläche wird gem. LRP 2000 zu einem „unzerschnit-
tenen, verkehrsarmen Raum“ gerechnet. 
Der Geltungsbereich selbst liegt am Westrand der Siedlungslage Rattlar, eingebettet in 
die kuppig-bucklige Bergwelt des Uplandes auf dem Geländesattel zwischen Höhekopf 
und Bergfreiheit auf rd. 600 m ü NHN und ist daher, besonders unter Berücksichtigung 
der Sichtbeziehung zur Schwaleburg, weithin sichtbar. 
Das direkte Umfeld unterliegt schon seit langem gewerblichen Nutzungen, nach Nord-
osten hin ist die Fläche durch das bestehende Wäldchen am Höhekopf eingebunden. 
 

3.1.1.6 Mensch 

• Landnutzungsverteilung: 
Das Plangebiet wird auf rd. 1,5 ha landwirtschaftlich bewirtschaftet: Flst. 221/55 wird 
als Mähweide intensiv genutzt, auf Flst. 220/55 ist eine Einsaat aus Futterpflanzen vor-
handen. Das Ertragspotential der gesamten Fläche wird mit gering bis mittel angege-
ben, für die Hälfte der Fläche wird die Acker-/ Grünlandzahl sogar nur mit > 15 >= 20 
eingestuft (Bodenviewer Hessen). 
Bei Erhalt der Wegeverbindungen und unter Berücksichtigung der nur geringen Er-
tragszahlen sowie der Flächengröße sind erhebliche Beeinträchtigungen der Agrar-
struktur nicht feststellbar. 

• Wohnen, Industrie und Gewerbe: 
Das Plangebiet schließt an großflächige Gewerbeflächen im westlichen Ortsrandbe-
reich von Rattlar an. 

• Freizeit und Erholung: 
Die Gemeinde Willingen (Upland) ist ein bedeutendes Sommer- und Wintersportzent-
rum in Nordhessen. In der ausgesprochen reizvollen Lage der Gemeinde in der höchs-
ten Region des Waldecker Landes hat sich der Tourismus zum wichtigsten Wirtschafts-
faktor der Großgemeinde entwickelt. Das Angebot in den Bereichen Freizeit, Sport, 
Kur, Gastronomie und Beherbergung ist ausgesprochen vielfältig. Ganzjährige Frei-
zeitmöglichkeiten, Veranstaltungsprogramme sowie Spezialangebote, z.B. für Dra-
chenfliegen oder Snowboard-Kurse, werden angeboten. 
Nach dem LRP 2000 zählt das Plangebiet zu den „Räumen mit herausragender Be-
deutung für die landschaftliche Erholung“, örtliche Funktionen für die Feierabenderho-
lung können dem angrenzenden Flurwegesystem zugeordnet werden. Östlich des Gel-
tungsbereichs verläuft die „Höhekopf-Loipe“ und im Talgrund ein Fernwanderweg (LP 
Entwurf 2012). 
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• Infrastruktur, Ver- und Entsorgung: 

Die südlich angrenzenden Betriebsgelände sind an die öffentlichen Ver- und Entsor-
gungsleitungen sowie das Verkehrsnetz angeschlossen. 
Allerdings fällt die Planfläche auf ihren nordwestlichen zwei Dritteln in Richtung Schwa-
lefeld zur freien Feldflur hin ab, so dass eine Entsorgung von Abwasser ggf. gegen das 
natürliche Gefälle erfolgen muss. 
 

3.1.1.7 Wasser 
Im Geltungsbereich existieren keine Still- oder Fließgewässer. Natürliche Oberflächen-
abflüsse werden vor der Ortslage durch Straßengräben und Kanaleinläufe gefasst und 
streben nach Osten dem Wiedbach zu. Dieser entspringt einen Kilometer südlich von 
Rattlar und speist über die Itter in die Diemeltalsperre ein. Entlang der Nordwestgrenze 
des Plangebiets lässt die Kartierung eine Drainage vermuten, die entlang der flachen 
Hangmulde unterhalb des Sattels nach Südwesten hin entwässert. 
Das Plangebiet selber ist als grundwasserunbeeinflusster, mit einiger Sicherheit auch 
grundwasserferner Standort anzusprechen. Die kluftarmen, dicht gelagerten Gesteins-
schichten weisen allgemein eine geringe Grundwasserergiebigkeit (< 2 l/sec.), gleich-
zeitig aber einen guten Schutz für das Grundwasser, auf. Die Grundwasserergiebigkeit 
der Planfläche ist demnach als gering einzustufen, die Verschmutzungsempfindlichkeit 
wird mit mittel angegeben4. 
Aufgrund der Sattellage und auch nach den Angaben zum Schutzgut Boden liegt in-
nerhalb des Plangebiets ein flachgründiger Untergrund vor, was beim Versickerungs-
konzept zu beachten wäre. 
 

3.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
Auf Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse ergibt sich gegenüber dem Basisszenario folgende Prognose des Umweltzu-
stands bei Nichtdurchführung der Planung: 

Tabelle 6: Prognose des Umweltzustands bei Nichtdurchführung. 

Schutz-
gut: 

Prognose bei Nichtdurchführung: 

Biologische 
Vielfalt  

Die Fläche wird weiterhin als landwirtschaftlich bewirtschaftet und 
bleibt als solche für die Tier- und Pflanzenwelt der Umgebung voll-
umfänglich als allgemeines Nahrungshabitat nutzbar. 

± 

Boden 
 

Die Böden behalten ihre Funktionen im Naturhaushalt, wobei die 
Vorbelastungen durch die bestehende landwirtschaftliche Nutzung 
weiter einwirken. 

± 

Klima und 
Luft 

Die an die Fläche geknüpfte Klimaaktivität bleibt vollumfänglich 
erhalten. 

± 

Kultur- und 
Sachgüter 

Die landwirtschaftlichen Flächen würden weiterhin als solche ge-
nutzt werden. 
 

± 

 
4 Standortkarte von Hessen: Hydrogeologische Karte. – 1 : 50.000. 
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Schutz-
gut: 

Prognose bei Nichtdurchführung: 

Landschaft 
 

Die verbliebene Freiraumfläche bleibt unbeschnitten und die Sil-
houette des Gewerbestandorts wird nicht verändert. 

± 

Mensch 
 

Die Fläche dient weiterhin als Landwirtschaftsfläche. Aufgrund der 
vorhandenen Gewerbebetriebe und den in diesem Zusammenhang 
sich verändernden Entwicklungserfordernissen bleibt der planeri-
sche Entwicklungsdruck auf die Fläche langfristig bestehen. 

x 

Wasser 
 

Bei Nichtdurchführung der Planung sind keine nachhaltigen Verän-
derungen des Wasserhaushalts zu erwarten. 

± 

Skala der erwartbaren Erheblichkeit bei Nichtdurchführung: 
x Verschärfung der Bestandssituation 
± keine relevanten Auswirkungen erwartbar 
+ Aufwertung der Bestandssituation 

 
 

3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung 
 

Das Kapitel wird zum zweiten Beteiligungsverfahren unter Berücksichtigung der 
i.R. der frühzeitigen Beteiligungsrunde eingegangenen Stellungnahmen ergänzt. 
 
Im Folgenden wird die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durch-
führung der Planung betrachtet. 
Hierzu sind gem. Anlage 1 BauGB „soweit möglich, insbesondere die möglichen erheb-
lichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben 
auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i [BauGB] zu beschrei-
ben“. Die hier genannten Belange umfassen: 

• die i.R. der Bestandsaufnahme beschriebenen Schutzgüter (vgl. Kap. „Schutz-
gutbezogene Bestandsaufnahme (Basisszenario)“) sowie 

• Wechselbeziehungen zwischen ihnen und 
• „die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 

und Abwässern, 
• die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie, 
• die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbe-

sondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts und 

• die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union fest-
gelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden.“ 

Die Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen, sowie die Beachtung 
der sich hieraus ergebenden Anforderungen erfolgt in Kap. „Darstellung der relevanten 
Umweltschutzziele“ bzw. den Schutzgutprognosen in der nachfolgenden Tabelle. 
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Die erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase werden im jeweils 
für die Planungsebene erforderlichen Umfang beurteilt. 
 

3.4 Erläuterung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

3.4.1 Grünordnungskonzept 
- wird noch ergänzt - 

(Maßnahmen zum jetzigen Bearbeitungsstand: vgl. grünordnerische (textliche) Fest-
setzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 BauGB) 
 

3.4.2 Weitere allgemeine Grünordnungshinweise 
- wird noch ergänzt - 

(Maßnahmen zum jetzigen Bearbeitungsstand: vgl. „Hinweise und nachrichtliche Über-
nahmen“ in den textlichen Festsetzungen) 
 

3.4.3 Naturschutzrechtlicher Eingriffsausgleichskonzeption 
- wird noch ergänzt - 

 

3.4.4 Überwachungsmaßnahmen 
- wird noch ergänzt - 

 

3.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
- wird noch ergänzt - 

 

3.6 Anfälligkeit der Vorhaben im Katastrophenfall 
- wird noch ergänzt - 
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4 Zusätzliche Angaben 

4.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung 
und eventueller Lücken durch fehlende Kenntnisse/ Schwierigkeiten 

- wird noch ergänzt - 
 

4.2 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
- wird noch ergänzt - 

 
 

5 Referenzliste 
Bastian, O. (1994): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. Jena, Stutt-

gart, 1994. 
BfN - Bundesamt für Naturschutz (2023): Floraweb. - www.floraweb.de. 
BfN - Bundesamt für Naturschutz (2023): Wissenschaftliches Informationssystem zum 

Internationalen Artenschutz. – www.wisia.org. 
Bund/ Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO, 2009): „Bodenschutz in der 

Umweltprüfung nach BauGB, Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in 
der Bauleitplanung. 

Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Willingen (Upland). 
Geologische Karte von Hessen. – 1 : 50.000. 
Geoportal Hessen (2023): Geodateninfrastruktur Hessen (GDI-Hessen). – 

www.geoportal.hessen.de. 
HA - Hessen Agentur GmbH (2023): Hessen-Tourismus. – www.hessen-tourismus.de 
HLGL - Hessische Landesamt für geschichtliche Landeskunde (2023): Landesge-

schichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS). – www.lagis-hessen.de 
HLNUG - Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (2023): Die 

Naturräume Hessens und ihre Haupteinheiten. - 
http://atlas.umwelt.hessen.de/atlas/. 

HLNUG - Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (2023): 
Fachinformationssystem Grund- und Trinkwasserschutz Hessen. – 
www.gruschu.hessen.de. 

HLNUG - Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (2023): Ge-
otope in Hessen. - www.geotope.hessen.de. 

HLNUG - Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (2023): Um-
weltatlas Hessen. - www.atlas.umwelt.hessen.de/atlas/. 

HMUELV - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (2023): Die Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie in Hessen – 
Natura 2000-Verordnung. – www.natura2000-verordnung.hessen.de. 

HMUELV - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (2023): Naturschutz-Informationssystem Hessen (Natureg). – 
www.natureg.hessen.de. 

HMULV - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
(2023): Bodenviewer Hessen. - http://bodenviewer.hessen.de/viewer.htm. 



Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit FNP-Änderung „Erweiterung Gewerbepark Rattlar", 
Gemeinde Willingen Seite 13 

Groß & Hausmann • Bahnhofsweg 22 • 35096 Weimar (Lahn)• FON 06426-92076 • FAX 06426-92077 

HMULV - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
(2023): Windrosenatlas Hessen. - http:// windrosen.hessen.de/viewer.htm. 

HMWEVL - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesent-
wicklung (2023): Solarkataster Hessen. - https://www.gpm-webgis-
13.de/geoapp/frames/index_ext.php?gui_id=hessen_02. 

Karl, J. (1997): Bodenbewertung in der Landschaftsplanung. Naturschutz und Land-
schaftsplanung Bd. 29(1): 5-17.  

Klausing, O. (1974): Die Naturräume Hessens. Schriftenreihe der Hessischen Landes-
anstalt für Umwelt (Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz), H. 67. Wiesba-
den. 

Krause, C.L.; Adam, K.; Schäfer, B. (1983): "Landschaftsbildanalyse" Schriftenreihe für 
Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 25, Hrsg. BFANL Bonn Bad Godesberg. 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen (2023): Kulturdenkmäler in Hessen. – 
www.denkxweb.denkmalpflege-hessen.de. 

Landschaftsplanentwurf der Gemeinde Willingen (Upland) (LP, Entwurf 2012) 
Landschaftsrahmenplan Nordhessen (LRP 2000). 
Nehring, S.; Kowarik, I.; Rabitsch, W.; Essl, F. (2013). Naturschutzfachliche Invasivi-

tätsbewertungen für in Deutschland wild lebende gebietsfremde Gefäßpflanzen. 
BfN-Skripten 352.  

Regionalplan Nordhessen (RPN 2009). 
Standortkarte von Hessen: Hydrogeologische Karte. – 1 : 50.000. 
 
 
 
 
Gemeinde Willingen (Upland) Februar 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagen: 
Karte I: Bestands- und Konfliktplan 


